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TREPPENSTURZ

Der fünfjährige Philipp verbringt eine Woche bei seiner Groß-

mutter. Als er in Eile die Treppe hinunterwill, werden ihm die 

ungewohnt hohen Stufen der alten Treppe zum Verhängnis. Er 

stürzt und zieht sich mehrere Prellungen am Rücken und einen 

Unterarmbruch zu. Auch mit dem Kopf schlägt er mehrmals hart 

auf, sodass sich ein Gerinnsel im Gehirn bildet, das zwar in der 

Klinik entfernt werden kann – doch um eine dauerhafte Schä-

digung zu vermeiden, ist es leider zu spät. Philipp wird niemals 

wieder ohne fremde Hilfe leben, geschweige denn am Unterricht 

teilnehmen können. Zum Glück ist Philipp aber mit einer Schu-

lunfähigkeitsversicherung abgesichert. Diese spendet in Hinblick 

auf die finanzielle Situation einen kleinen Trost.

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

„Mein Auto, mein Haus, meine Arbeit“: Die meisten Menschen 

haben ihr Auto, ihr Haus, ihren Hausrat und auch ihre Berufsun-

fähigkeit versichert, denn im Ernstfall soll schließlich jemand für 

den Schaden aufkommen. Doch wie sieht es denn beim Nach-

wuchs aus? Natürlich sind Ihre Kinder zu einem großen Teil über 

Sie mitversichert. Aber was passiert, wenn Ihr Sprössling we-

gen Krankheit oder Unfall die Schule für eine längere Zeit nicht 

besuchen kann oder sogar die Ausbildung abbrechen muss? In 

diesem Fall springt die Schulunfähigkeitsversicherung ein, denn 

sie sichert die Schulunfähigkeit für Schule, Ausbildung und Stu-

dium ab.

SCHLAGANFALL

Die kleine Anna kommt von der Schule nach Hause und klagt 

über starke Kopfschmerzen. Zudem fällt ihrer Mutter auf, dass 

sie sich nicht mehr normal artikulieren kann. Die Mutter fährt mit 

ihrer Tochter auf dem schnellsten Weg ins nächste Krankenhaus. 

Dort diagnostizieren die Ärzte einen Schlaganfall. Anna überlebt, 

hat aber seither mit dauerhaften Einschränkungen zu kämpfen. 

Über zwei Jahre lernt sie mit der Hilfe einer Logopädie wieder 

das Sprechen. Für diese Zeit kann Anna nicht die Schule be-

suchen. Hier springt die Schulunfähigkeitsversicherung ein und 

zahlt die vereinbarte monatliche Rente.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Die Schulunfähigkeitsversicherung ist für alle Schüler ab fünf Jahren 

empfehlenswert.

WAS IST VERSICHERT?

Wird Ihr Kind schulunfähig, dann zahlt der Versicherer die vereinbarte 

Rente für die komplette Dauer der Schulunfähigkeit. Kann Ihr Kind 

nie wieder an einem schulischen Unterricht teilnehmen, dann zahlt 

der Versicherer die Rente bis zur vereinbarten Versicherungs- und 

Leistungsdauer.

WANN LIEGT EINE SCHULUNFÄHIGKEIT VOR?

Ist die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder 

Kräfteverfalls, die jeweils ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich 

mindestens sechs Monate ununterbrochen außerstande, weiterhin als 

Schüler oder Student an einem regulären Schulunterricht oder Studi-

um teilzunehmen, so liegt vollständige Schulunfähigkeit vor.

WELCHE LEISTUNGEN ÜBERNIMMT DIE VERSICHE-
RUNG?

• Ihr Kind erhält eine Rentenzahlung bei Schulunfähigkeit, später 

bei Erwerbsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit.

• Nach Abschluss der Schulausbildung bzw. des Studiums besteht 

der Schutz gegen die Erwerbsunfähigkeit.

• In der Regel kann ab dem 10. Lebensjahr auf eine Berufsunfä-

higkeitsversicherung umgestelt werden, sofern keine Schul- 

oder Berufsunfähigkeit vorliegt.

• Die Versicherungs- und Leistungdauer ist bis ins hohe Alter 

möglich.

• Im Leistungsfall wird Ihr Versicherungsvertrag beitragsfrei ge-

stellt.

• Das versicherte Kind kann den Vertrag ab dem 18. Lebensjahr 

übernehmen. 

UMSTELLUNG AUF BU-SCHUTZ

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) für Schüler ist oftmals 

leistungsstärker als eine reine Schulunfähigkeitsversicherung. Aber 

eben erst, wenn auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abge-

schlossen werden kann. Denn zwischen dem fünften und dem zehn-

ten Lebensjahr ist die Schulunfähigkeitsversicherung ohne Alterna-

tive. Eine echt BU kann bei den meisten Versicherern erst mit zehn 

oder sogar erst mit 15 Jahren abgeschlossen werden.

In dieser Zeit können bereits mehrere Krankheiten, wie ADHS oder 

eine Lese-Rechtschreibschwäche, festgestellt worden sein. Dann 

kann eine BU nur noch mit dem Ausschluss von psychischen Erkran-

kungen abgeschlossen werden.

Wenn die Schulzeit beendet ist, können Sie die Schulunfähigkeitsver-

sicherung in eine „richtige“ Berufsunfähigkeitsversicherung umwan-

deln. Der große Vorteil hierbei: Die meisten Versicherer verzichten 

dann komplett auf eine erneute Gesundheitsprüfung. Zudem kann 

natürlich die monatliche Rente bei Bedarf erhöht werden. Eine Schul- 

unfähigkeitsversicherung ist somit eine Art Eintrittskarte für eine spä-

tere BU. Denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung könnte aufgrund 

von Vorerkrankungen sonst möglicherweise später abgelehnt werden.

 WISSENSWERTES
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GUT ZU WISSEN

• Das Homeschooling-Modell während der Corona-Zeit hat ge-

zeigt, wie dehnbar der Begriff des „regulären Schulunterrichts“ 

eigentlich ist. Tatsächlich darf aber der Versicherer Homeschoo-

ling nicht heranziehen, um die Leistung zu verweigern.

• Auch das Ausüben der Hausaufgaben wird im Leistungsfall nicht 

berücksichtigt. Es geht ausschließlich um die Teilnahme am Un-

terricht.

WARUM DER ABSCHLUSS EINER SCHULUNFÄHIG-
KEITSVERSICHERUNG SO WICHTIG IST

Sichern Sie Ihr Kind so früh wie möglich gegen die Schulunfähigkeit 

und ihre Folgen ab. Zum einen sind auch psychische Erkrankungen 

vollumfänglich abgesichert und zum anderen erleichtern Sie Ihrem 

Kind den späteren Einstieg in eine Berufsunfähigkeitsversicherung, 

da hier teilweise keine erneute Gesundheitsprüfung stattfindet oder 

diese vereinfacht ausfällt.

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Vollständig-
keit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: Urheber: Andrey Kiselev, Fotolia #43502876 | Urheber: poligonchik, Fotolia #42937524 | Urheber: xxx, Fotolia #nichtmehrverfügbar | Urheber: lightpoet, Fotolia #28661459 | Urheber: 
Andrey Kiselev, Fotolia # 43273294
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WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHE-
RUNGEN SIND ZU EMPFEHLEN?

Kinderunfallversicherung

Eine Kinderunfallversicherung wird immer noch erschreckend 

selten für die eigenen Kinder abgeschlossen. Die gesetzliche 

Unfallversicherung reicht jedoch bei Weitem nicht aus, da Un-

fälle in der Freizeit nicht abgedeckt sind.

Je nach Grad und Schwere einer unfallbedingten Invalidität 

fallen Kosten an. Behandlungskosten werden in der Regel 

von der Krankenversicherung übernommen, die in gewissem 

Rahmen auch für Dinge wie einen Rollstuhl, Prothesen etc. 

aufkommt. Möchte man seinem Kind hier allerdings bessere 

Qualität bieten, um dessen Leben angenehmer zu gestalten, 

muss man für diese Kosten selbst aufkommen. Beispielhaft 

sei hier eine moderne Handprothese genannt, die auf Restner-

venimpulse reagiert – und für die seitens der Kasse besten-

falls ein Zuschuss gezahlt werden würde.

Kinderinvaliditätsversicherung

Krankheiten oder Unfälle können lebenslange gesundheitliche 

Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Mit einer Kinderinvali-

ditätsversicherung ist Ihr Kind – unabhängig von der Ursache 

der Behinderung – ab einem Behinderungsgrad von 50 Pro-

zent leistungsbefugt. Der Versicherer zahlt, je nach Vereinba-

rung, eine höhere Einmalzahlung oder eine lebenslange Rente.

Diese Form der Absicherung sollte möglichst früh abge-

schlossen werden, da vor allem Kleinkinder in jungen Jah-

ren schwerwiegend erkranken oder Schaden bei einem Unfall 

nehmen können.

 WISSENSWERTES


